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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 879/2022 

Datum RR-Sitzung: 31. August 2022 

Direktion: Staatskanzlei 

Geschäftsnummer: 2021.STA.185 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Evaluation des Krisenmanagements des Kantons Bern während der Covid-19-Pandemie; 

Bericht Interface Politikstudien Forschung Beratung vom 11. Juli 2022 

Auf Antrag der Staatskanzlei wird beschlossen: 

 

1. Der Bericht «Evaluation des Krisenmanagements des Kantons Bern während der Covid-19-

Pandemie» (inkl. der beiliegende Expertenbericht «Evaluation des Krisenmanagements des 

Kantons Bern während der Covid-19-Pandemie, Bericht zuhanden der Staatskanzlei des 

Kantons Bern und des Begleitgremiums» vom 11. Juli 2022) wird genehmigt. 

2. Gestützt auf die Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluation beauftragt der Regierungsrat 

die Direktionen wie folgt:  

 Die Sicherheitsdirektion wird beauftragt, ein Konzept für intensivere Übungen und Schu-

lungen im Krisenmanagement zu erarbeiten. 

 Die Sicherheitsdirektion wird beauftragt, Optimierungen in der Krisenorganisation bezo-

gen auf den Einsatz des KFO, den Einbezug der Gemeinden und Regierungsstatthalter-

ämter sowie die Schnittstellen zum Regierungsrat und den ordentlichen Strukturen der 

Direktionen im Rahmen der initiierten Revision des KBZG vertieft zu prüfen und gegebe-

nenfalls zu normieren. 

 Die Sicherheitsdirektion in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei und der Finanzdirek-

tion wird beauftragt, insbesondere digitale Instrumente zur optimierten Lagebeurteilung 

zu prüfen. Dabei sollen die Erfahrungen insbesondere der Gesundheits-, Sozial- und In-

tegrationsdirektion einfliessen. 

 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion wird beauftragt, den Pandemieplan 

im Lichte der Erfahrungen aus der Covid-19-Krise sowie gestützt auf die Resultate der 

vorliegenden externen Evaluation zu überarbeiten und die Umsetzung der Vorsorgeauf-

träge zu beaufsichtigen.  

3. Gestützt auf Artikel 52 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Juni 2013 über den Grossen Rat 

(Grossratsgesetz, GRG) beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, vom Bericht Kennt-

nis zu nehmen. 
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 Im Namen des Regierungsrates 

  

 

 
  

 Christoph Auer 

Staatsschreiber 

 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

‒ Alle Direktionen 

 

 

Beilagen 

‒ Bericht des Regierungsrates «Evaluation des Krisenmanagements des Kantons Bern während der Covid-19-Pan-

demie» 

‒ Bericht Interface «Evaluation des Krisenmanagements des Kantons Bern während der Covid-19-Pandemie, Be-

richt zuhanden der Staatskanzlei des Kantons Bern und des Begleitgremiums» vom 11. Juli 2022 

 

 


